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 Veröffentlicht am 31.08.1989

Norm

EheG §55 Abs2 f

Rechtssatz

Bei der Abwägung im Sinne dieser Gesetzesstelle ist zu Gunsten des klagenden Ehegatten darauf Rücksicht zu

nehmen, daß die Frau, mit der er zusammenlebt, von ihm ein Kind erwartet.

Entscheidungstexte

6 Ob 620/89
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